
 

  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Reitunterricht auf dem Schulpferd, 

Pädagogisches Reiten, 

Reiten ohne „Gebiss“ 
 
1. Der Reitunterricht findet auf der Offenstallanlage Bianca Becker, Zu den Höfen 3 in 

45711 Datteln auf einem Schulpferd statt. 

2. Unterrichtet wird das „Reiten ohne Gebiss“ mit einer dafür vorgesehenen Zäumung. 

3. Beim Kauf einer Reitkarte beinhaltet diese 10 Reitstunden und hat eine Gültigkeit von 

10 Wochen.  

4. Die Zahlung für die Reitkarte wird sofort zu Beginn des Unterrichts in bar fällig. 

5. Die Reitstunden können nicht abgesagt werden. Reitstunden, die Sie nicht einhalten 

können verfallen und können nicht nachgeholt werden. 

6. Termine sind mit der Geschäftsinhaberin zu vereinbaren. 

7. Fällt der Reitunterricht aus organisatorischen Gründen aus, oder liegt höhere Gewalt 

vor, so können die Reitstunden nachgeholt werden.  

8. Rücktritt und Erstattung der Gebühr für die Reitkarte ist nicht möglich, es sei denn ein 

anderer Reiter nimmt den Platz des Zurücktretenden ein. 

9. Die Geschäftsinhaberin behält sich das Recht vor den Reitunterricht nach ihrem 

Ermessen zu gestalten, so dass die Sicherheit des Reiters gewahrt wird. Jedoch 

übernimmt sie dafür keine Verantwortung und Haftung. 

10. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Reiten auf eigene Gefahr ist. Der 

Reitschüler ist jedoch über die interne Betriebshaftpflichtversicherung versichert. 

11. Der Reiter sollte eine Unfallversicherung besitzen. 

12. Der Reitunterricht findet nur mit passender Reitkappe statt. 

13. Die Reitkarte ist zu jedem Unterricht mitzubringen. Bei Fehlen ist ein Pfand von € 

20,- zu hinterlegen. 

 

 

 

 

 

Reitunterricht auf Ihrem Pferd 
 

1. Der Reitunterricht findet bei Ihnen oder einem vereinbarten Bestimmungsort statt. 

2. Unterrichtet wird auf Ihrem oder einem Leihpferd. 

3. Auf Wunsch kann der Reitschüler ohne Gebiss reiten mit einer dafür vorgesehen 

Zäumung. 

4. Der Reitunterricht findet nur mit einem passenden Sattel für das Pferd statt. 

5. Termine können mündlich und schriftlich vereinbart werden und sind damit bindend 

und gelten unabhängig vom Wetter. Termine können jedoch 24 Stunden vorab 

abgesagt werden. 



 

  

6. Die Zahlung jeder Reitstunde wird sofort in bar fällig, zzgl. der Kilometerpauschale. 

7. Die Geschäftsinhaberin behält sich das Recht vor den Reitunterricht nach ihrem 

Ermessen zu gestalten, so dass die Sicherheit des Reiters gewahrt wird. Jedoch 

übernimmt sie dafür keine Verantwortung und Haftung. 

8. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Reiten auf eigene Gefahr ist. Der 

Reitschüler ist jedoch über die interne Betriebshaftpflichtversicherung versichert. 

9. Der Reiter sollte eine Unfallversicherung besitzen. 

10. Der Reitunterricht findet nur mit passender Reitkappe statt. 


